
 
 

Einwilligungserklärung über Veröffentlichung von  

Fotos sowie Videos 
 

Gemeinde/ Einrichtung: ________________________________________________ 

 

Einverständniserklärung der abgebildeten Person 

Name, Vorname: ____________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ______________________ 

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Veröffentlichung von Fotos sowie Videos, die bei Aktionen der 

oben genannten entstehen, auf denen auch ich zu sehen bin (gewünschtes bitte ankreuzen):  

 in gedruckten Produkten z.B. Flyer oder Gemeindebrief der oben genannten  

 auf der Homepage der oben genannten   

 auf den Offiziellen Social-Media-Kanäle der oben genannten   

 eine Weiterleitung an die Presse (z.B. lokale Zeitungen in print und online)   

 

Die Veröffentlichung darf ohne weitere Nachfrage erfolgen. Ich bin damit einverstanden, dass die 

notwendigen Daten verarbeitet werden. Die erfassten Daten werden ausschließlich für Zwecke im 

Rahmen der oben genannten verwendet. Mir ist bekannt, dass digitale Bilder sowie Videos aus dem 

Internet oder in sozialen Medien kopiert, woanders verwendet oder verändert werden können, ohne 

das der oben genannten darauf Einfluss hätte.  

Die Erteilung dieser Einwilligung erfolgt freiwillig. Die Verpflichtung ist rechtsverbindlich. Ich werde 

hiermit vor Abgabe meiner Einwilligung darüber in Kenntnis gesetzt, dass ich die Einwilligung jederzeit 

ohne Angabe von Gründen – ganz oder teilweise - widerrufen kann. Der Widerruf gilt nur für die 

Zukunft. Bis zum Zeitpunkt des Widerrufs bleibt die bis dahin erfolgte Datenverarbeitung rechtmäßig. 

Der Widerruf kann in Textform, per Brief oder E-Mail, gegenüber der oben genannten erfolgen. 

 

 

Ich habe die Erklärung sorgfältig gelesen und gebe hiermit meine Einwilligung: 

 

___________________________ 

Ort, Datum                                          

 
________________________________________________________________ 
Unterschriften (unter 14 Jahren -> nur des Erziehungsberechtigten; ab 14 Jahren -> des Jugendlichen und des 

Erziehungsberechtigten; ab 18 Jahren -> nur des Erwachsenen)  


